
Beschluss der Schulkonferenz vom 27.09.2005
Das beaufsichtigte Schulgelände umfasst das Schulgebäude zuzüglich des eingerahmt

dargestellten Schulhofbereiches. SchülerInnen der Sekundarstufe I dürfen dieses Schul-
gelände während der üblichen Unterrichtszeiten nur mit ausdrücklicher Genehmigung

verlassen. Das Rauchen im Gebäude ist zu jeder Zeit, auf dem Schulhofgelände
einschließlich des Bushaltestellenwartebereiches während der üblichen Aufsichts- und

Unterrichtszeiten verboten.

Information zum Schulgelände


